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RESOLUTION 60/19

Verabschiedet auf der 53. Plenarsitzung am 23. November 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/514, Ziff. 7)1.

60/19. Hilfsprogramm der Vereinten Nationen für Leh-
re, Studium, Verbreitung und besseres Verständ-
nis des Völkerrechts

Die Generalversammlung,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs über die Durchführung des Hilfsprogramms der
Vereinten Nationen für Lehre, Studium, Verbreitung und bes-
seres Verständnis des Völkerrechts2 sowie von den vom Bera-
tenden Ausschuss des Programms verabschiedeten Richtlinien
und Empfehlungen für die künftige Durchführung des Pro-
gramms, die in Abschnitt III des genannten Berichts wieder-
gegeben sind,

die Auffassung vertretend, dass das Völkerrecht an allen
Universitäten im Rahmen der Lehre der Rechtswissenschaften
einen angemessenen Platz einnehmen soll,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den Anstrengun-
gen, die die Staaten auf bilateraler Ebene zur Unterstützung der
Lehre und des Studiums des Völkerrechts unternehmen,

nichtsdestoweniger davon überzeugt, dass die Staaten so-
wie die internationalen Organisationen und Institutionen er-
mutigt werden sollten, dem Hilfsprogramm weiter Unterstüt-
zung zu gewähren und ihre Aktivitäten zur Förderung der Leh-
re, des Studiums, der Verbreitung und eines besseren Ver-
ständnisses des Völkerrechts zu verstärken, vor allem soweit
diese für Personen aus den Entwicklungsländern von beson-
derem Nutzen sind,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 2464 (XXIII) vom
20. Dezember 1968, 2550 (XXIV) vom 12. Dezember 1969,
2838 (XXVI) vom 18. Dezember 1971, 3106 (XXVIII) vom
12. Dezember 1973, 3502 (XXX) vom 15. Dezember 1975,
32/146 vom 16. Dezember 1977, 36/108 vom 10. Dezember
1981 und 38/129 vom 19. Dezember 1983, in denen sie fest-
stellte oder daran erinnerte, dass es wünschenswert ist, bei der
Durchführung des Hilfsprogramms so weit wie möglich von
Mitgliedstaaten, internationalen Organisationen und anderen
Stellen zur Verfügung gestellte Mittel und Einrichtungen her-
anzuziehen, sowie in Bekräftigung ihrer Resolutionen 34/144
vom 17. Dezember 1979, 40/66 vom 11. Dezember 1985,
42/148 vom 7. Dezember 1987, 44/28 vom 4. Dezember 1989,
46/50 vom 9. Dezember 1991, 48/29 vom 9. Dezember 1993,
50/43 vom 11. Dezember 1995, 52/152 vom 15. Dezember
1997, 54/102 vom 9. Dezember 1999, 56/77 vom 12. Dezem-
ber 2001 und 58/73 vom 9. Dezember 2003, in denen sie dar-
über hinaus die Hoffnung zum Ausdruck brachte oder bekräf-
tigte, dass bei der Verpflichtung von Vortragenden für die Se-

minare im Rahmen des Stipendienprogramms für Völkerrecht
der Notwendigkeit Rechnung getragen wird, die Vertretung
der wichtigsten Rechtssysteme und ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen den verschiedenen geografischen Regionen
zu gewährleisten,

1. billigt die in Abschnitt III des Berichts des General-
sekretärs2 enthaltenen Richtlinien und Empfehlungen, die vom
Beratenden Ausschuss des Hilfsprogramms der Vereinten Na-
tionen für Lehre, Studium, Verbreitung und besseres Ver-
ständnis des Völkerrechts verabschiedet wurden, insbesonde-
re soweit sie darauf gerichtet sind, im Rahmen einer Politik
größter finanzieller Zurückhaltung die bestmöglichen Ergeb-
nisse bei der Verwaltung des Programms zu erzielen;

2. ermächtigt den Generalsekretär, 2006 und 2007 die
in seinem Bericht vorgesehenen Maßnahmen durchzuführen,
insbesondere

a) die Vergabe einiger Völkerrechtsstipendien auf An-
trag der Regierungen von Entwicklungsländern im Jahr 2006
und im Jahr 2007, deren Anzahl im Lichte der dem Hilfspro-
gramm insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel festzulegen
ist;

b) die Vergabe von mindestens je einem Stipendium im
Jahr 2006 und im Jahr 2007 im Rahmen des Hamilton-Shirley-
Amerasinghe-Gedächtnisstipendiums für Seerechtsfragen, so-
fern neue ausdrücklich für den Stipendienfonds entrichtete
freiwillige Beiträge vorhanden sind;

c) vorbehaltlich der dem Programm insgesamt zur Ver-
fügung stehenden Mittel die Unterstützung in Form eines Rei-
sekostenzuschusses für je einen Teilnehmer aus jedem Ent-
wicklungsland, der zu möglichen regionalen Kursen in den
Jahren 2006 und 2007 eingeladen wird;

und ermächtigt ihn außerdem, diese Aktivitäten gegebenen-
falls aus Mitteln des ordentlichen Haushalts sowie aus den für
die jeweilige Aktivität zweckgebundenen freiwilligen Finanz-
beiträgen zu finanzieren, die auf Grund der in den Ziffern 12
bis 14 enthaltenen Ersuchen eingehen;

3. dankt dem Generalsekretär für seine konstruktiven
Bemühungen, die Ausbildung und Ausbildungshilfe auf dem
Gebiet des Völkerrechts im Rahmen des Hilfsprogramms 2004
und 2005 zu fördern, insbesondere für die Veranstaltung der
vierzigsten3 und einundvierzigsten Tagung4 des Völkerrechts-
seminars, die 2004 beziehungsweise 2005 in Genf stattfanden,
sowie für die Aktivitäten des Sekretariats-Bereichs Rechtsan-
gelegenheiten im Zusammenhang mit dem Stipendienpro-
gramm für Völkerrecht und dem Hamilton-Shirley-Amer-
asinghe-Gedächtnisstipendium für Seerechtsfragen, deren
Durchführung der Abteilung Kodifizierung beziehungsweise
der Abteilung Meeresangelegenheiten und Seerecht oblag;

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Beratenden Ausschusses des Hilfsprogramms der Ver-
einten Nationen für Lehre, Studium, Verbreitung und besseres Verständ-
nis des Völkerrechts im Ausschuss vorgelegt.
2 A/60/441.

3 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session,
Supplement No. 10 (A/59/10), Kap. XI, Abschn. E.
4 Ebd., Sixtieth Session, Supplement No. 10 (A/60/10), Kap. XII,
Abschn. E.
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4. ersucht den Generalsekretär, die Möglichkeit zu er-
wägen, zur Teilnahme an den verschiedenen Teilen des Hilfs-
programms Kandidaten aus Ländern zuzulassen, die bereit
sind, für die gesamten Teilnahmekosten aufzukommen;

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, abzuwägen,
ob es besser wäre, die zur Verfügung stehenden Mittel und
freiwilligen Beiträge für Kurse auf regionaler, subregionaler
oder nationaler Ebene zu verwenden anstatt für die Abhaltung
von Kursen im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen;

6. ersucht den Generalsekretär ferner, auch im nächsten
und in künftigen Zweijahreshaushalten die erforderlichen Mit-
tel für den Programmhaushalt des Hilfsprogramms bereitzu-
stellen, damit die Wirksamkeit des Programms aufrechterhal-
ten wird;

7. erkennt an, wie wichtig die im Bericht des General-
sekretärs aufgeführten periodischen Rechtspublikationen der
Vereinten Nationen5 sind, und befürwortet mit Nachdruck ihre
weitere Veröffentlichung;

8. begrüßt die Anstrengungen, die der Bereich Rechts-
angelegenheiten unternimmt, um die Treaty Series (Vertrags-
sammlung) der Vereinten Nationen und das United Nations
Juridical Yearbook (Juristisches Jahrbuch der Vereinten Na-
tionen) auf den neuesten Stand zu bringen, sowie die Anstren-
gungen, die unternommen werden, um die Treaty Series und
andere Rechtsinformationen im Internet verfügbar zu machen;

9. dankt dem Ausbildungs- und Forschungsinstitut der
Vereinten Nationen für seine Mitwirkung an dem Hilfspro-
gramm im Rahmen der im Bericht des Generalsekretärs be-
schriebenen Aktivitäten;

10. dankt außerdem der Haager Akademie für Internatio-
nales Recht für den wertvollen Beitrag, den sie nach wie vor
zu dem Hilfsprogramm leistet, indem sie Kandidaten im Rah-
men der Stipendienprogramme für Völkerrecht den Besuch
und die Teilnahme an dem Programm ermöglicht, das in Ver-
bindung mit den Kursen der Akademie veranstaltet wird;

11. nimmt mit Dank Kenntnis von den Beiträgen der Haa-
ger Akademie zur Lehre, zum Studium, zur Verbreitung und
zu einem besseren Verständnis des Völkerrechts und fordert
die Mitgliedstaaten und interessierte Organisationen auf, den
Appell der Akademie um weitere Unterstützung und nach
Möglichkeit höhere finanzielle Beiträge wohlwollend zu prü-
fen, damit die Akademie ihre Tätigkeit durchführen kann, ins-
besondere die Sommerkurse, die regionalen Kurse und die
Programme des Zentrums für Studien und Forschung auf dem
Gebiet des Völkerrechts und der internationalen Beziehungen;

12. ersucht den Generalsekretär, auch künftig für die Be-
kanntmachung des Hilfsprogramms zu sorgen und Mitglied-
staaten, Universitäten, philanthropische Stiftungen und andere
interessierte nationale und internationale Institutionen und Or-

ganisationen sowie Privatpersonen regelmäßig um freiwillige
Beiträge zur Finanzierung des Programms oder um die ander-
weitige Unterstützung seiner Durchführung und möglichen
Ausweitung zu bitten;

13. ersucht die Mitgliedstaaten sowie interessierte Orga-
nisationen und Privatpersonen erneut, freiwillige Beiträge un-
ter anderem für das Völkerrechtsseminar, das Stipendienpro-
gramm für Völkerrecht, das Hamilton-Shirley-Amerasinghe-
Gedächtnisstipendium für Seerechtsfragen sowie für die Au-
diovisuelle Völkerrechtsbibliothek der Vereinten Nationen zu
entrichten, und dankt denjenigen Mitgliedstaaten, Institutio-
nen und Privatpersonen, die hierfür bereits freiwillige Beiträge
entrichtet haben;

14. fordert insbesondere alle Regierungen nachdrück-
lich auf, freiwillige Beiträge für die Veranstaltung von regio-
nalen Fortbildungskursen auf dem Gebiet des Völkerrechts
durch das Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten
Nationen bereitzustellen, insbesondere zur Deckung des Be-
trags, der zur Finanzierung der Tagegelder für die höchstens
fünfundzwanzig Teilnehmer an jedem der regionalen Kurse
benötigt wird, wodurch die künftigen Gastländer weniger be-
lastet würden und es dem Institut möglich wäre, die regionalen
Kurse auch in Zukunft zu veranstalten;

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung des Hilfsprogramms in den Jahren 2006 und 2007 Bericht
zu erstatten und ihr nach Konsultationen mit dem Beratenden
Ausschuss des Programms Empfehlungen für die Durchfüh-
rung des Programms in den darauf folgenden Jahren zu unter-
breiten;

16. beschließt, den Punkt "Hilfsprogramm der Vereinten
Nationen für Lehre, Studium, Verbreitung und besseres Ver-
ständnis des Völkerrechts" in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer zweiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/20

Verabschiedet auf der 53. Plenarsitzung am 23. November 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/515, Ziff. 10)6.

5 A/60/441, Abschn. II.5.

6 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Argentinien, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Australien, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien, Brasilien, Bulgarien,
Chile, China, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland,
Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gambia, Griechen-
land, Guatemala, Haiti, Indien, Iran (Islamische Republik), Irland, Israel,
Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kenia, Kolumbien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Marokko, Mexiko,
Mongolei, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation,
Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Singapur,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Thailand, Trinidad
und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukrai-
ne, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Uru-
guay und Zypern.
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